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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

 

wir werden uns voraussichtlich ab morgen, Mittwoch, 23.02.2022, in der Warnstufe befinden. Die 

angedachten Lockerungsmaßnahmen ziehen Änderungen der für die Schule relevanten Corona-

Maßnahmen in der ‚CoronaVO Schule‘ nach sich, über die ich Sie und Euch informieren will. Die 

entsprechende neue Verordnung wird ab Montag, 28.02.2022 in Kraft treten und damit für den 

Schulbetrieb nach den Faschingsferien, ab 07.03.2022, wirken. 

 

Masken- und Testpflicht  

Die Masken- und Testpflicht gelten in der Warnstufe unverändert fort. 

 

Sportunterricht 

− Fachpraktischer Sportunterricht ist in der Warnstufe in allen Klassen- und Jahrgangsstufen wieder mit 

Körperkontakt möglich und nicht mehr nur, wie bisher, kontaktfrei. 

− Einschränkungen bei positivem Coronafall in der Klassenstufe: 

o In den Klassenstufen 5-10 bleibt es den bisherigen Einschränkungen. 

o In der Kursstufe sind fachpraktische Leistungsfeststellungen dann auch in geschlossenen 

Räumen und im Freien ohne Kontaktbeschränkungen und Mindestabstand zulässig. 

 

Musikunterricht 

− In geschlossenen Räumen darf wieder ohne Maske gesungen und unabhängig von der Raumgröße 

wieder mit Blasinstrumenten musiziert werden. 

− Für den Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei außerunterrichtlichen Angeboten 

gilt jedoch weiterhin, dass ein Mindestabstand von zwei Metern in allen Richtungen zu anderen 

Personen einzuhalten ist und keine Person im direkten Luftstrom zu einer anderen stehen darf. 

− Für den Gebrauch von Blasinstrumenten gelten darüber hinaus besondere Vorgaben. 

− Der Mindestabstand kann beim Unterricht in Gesang und bei entsprechenden außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen unterschritten werden, wenn eine medizinische Maske getragen wird. 

− Die bisherigen Einschränkungen bei einem positivem Coronafall in der Klassenstufe bleiben auch in 

der Warnstufe für den Musikunterricht bestehen: keine Teilnahme am Unterricht in Gesang und mit 

Blasinstrumenten sowie an entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten (Ausnahme 

fachpraktische Leistungsfeststellungen in der Kursstufe). 

 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bereits ab dem 20. März 2022 wieder möglich. 

 

 

Mit den besten Grüßen und Wünschen, 

Ihr und Euer 

 
Jürgen Kovács, OStD 

-Schulleiter- 

Diesen Brief wie auch aktuelle Termine können Sie auf unserer Homepage www.jkg-weinsberg.de nachlesen! 

http://www.jkg-weinsberg.de/

